
 
Premium-Mitgliedschaft 
 
 
 
Hiermit beantrage ich zusätzlich zu meiner Mitgliedschaft im Mieterverein Bochum, Hattin-
gen und Umgegend e. V. die Leistungen der Premium-Mitgliedschaft. Folgende besonderen 
Bedingungen nehme ich zur Kenntnis und stimme ihnen ausdrücklich zu: 
 
1. Die Premium-Mitgliedschaft schließt eine Mietrechtsschutzversicherung zu den Bedin-

gungen des Rahmenvertrages zwischen der Zürich-Rechtsschutzversicherung AG und 
dem Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e. V. ein. Vertragspartner für die 
Rechtsschutzversicherung ist die Zürich Rechtsschutzversicherung AG. Die Wartefrist für 
die Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen beträgt drei Monate ab Vertrags-
schluss. Der Selbstbehalt pro Schadensfall beträgt 75,00 €. Die Deckungssumme beträgt 
300.000 €. 

2. Ich erhalte pro Kalenderjahr für maximal einen Ortstermin einen Preisnachlass von 50 
Prozent. Die Notwendigkeit von Ortsterminen spreche ich mit dem für mich zuständigen 
Rechtsberater ab. Die Wartefrist für die Inanspruchnahme dieser Leistung beträgt drei 
Monate ab Vertragsschluss. 

3. Die Dauer der Vereinsmitgliedschaft mit Premium-Mitgliedschaft beträgt unabhängig 
von der Beitragsklasse mindestens zwei volle Kalenderjahre. Bei einem nachträglichen 
Wechsel in die Premium-Mitgliedschaft verlängert sich meine bisherige Mitgliedschaft 
ebenfalls um den vorgenannten Zeitraum. 

4. Für die Premium-Mitgliedschaft wird neben dem normalen Mitgliedsbeitrag ein zusätzli-
ches Entgelt von 2,00 € pro Monat fällig. Für dieses Entgelt können leider keine Nachläs-
se im Rahmen des Sozialbeitrages gewährt werden. Preis- und Leistungsänderungen 
durch den Mieterverein bleiben vorbehalten. 

 
 
 

 
Vorname, Name 
 

 
Mitgliedsnummer     Geburtsdatum 
 

       
Gewünschter Beginn der Premium-Mitgliedschaft *) 

 

 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
*) Hinweis: Die Premium-Mitgliedschaft beginnt frühestens ab dem 01. des laufenden Monats sofern die Antrag-
stellung bis zum 15. des Monats beim Mieterverein eingeht. Bei Eingang nach dem 15. des laufenden Monats, 
beginnt die Mitgliedschaft frühestens zum 01. des Folgemonats. 
 
 
 
 


